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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1983

Norm

StGB §129 Z2

Rechtssatz

Manipulationen an Fernsprechautomaten, bei denen der Münzschacht durch Hineinschieben von Papier oder durch

Auseinanderbiegen des Münzprüfers vorübergehend blockiert wird, um nach dem Beseitigen dieser vom Täter selbst

angebrachten Hindernisse die Wegnahme der mittlerweile eingeworfenen Münzen aus der Geldrückgabetrommel zu

ermöglichen, erfüllen nicht die Qualifikation nach § 129 Z 2 StGB.
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